
2. Änderung des Tarifes 
des Kreises Herzogtum Lauenburg 

über die Erhebung privatrechtlicher Entgelte 
__________________________________________________________________________ 

 
Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 08.12.2022 wird die folgende 2. Änderung des 
Tarifes über die Erhebung privatrechtlicher Entgelte des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 
15.06.2017 festgesetzt: 
 

§ 1 

Änderung im Tarif 

 

Der § 3 Abs. 1 des Tarifes des Kreises Herzogtum Lauenburg über die Erhebung 
privatrechtlicher Entgelte wird um einen zweiten Satz wie folgt ergänzt: 

 
„Soweit die Entgelte der Umsatzsteuer unterliegen, wird zuzüglich zu den Entgelten aus der 
anliegenden Entgelttabelle die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe 
erhoben.“ 

 

§ 2 

Änderungen in der Entgelttabelle 

 

1. Der bisher unter Entgeltziffer 2 ohne Gliederungsziffer bestehende Entgelttatbestand 
erhält mit Ziffer 2.1 eine Gliederungsziffer: 

 

2. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 3 werden wie folgt neu gegliedert: 

 
3. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 4 werden wie folgt neu gegliedert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 5 werden wie folgt neu gegliedert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 6 werden wie folgt angepasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



6. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 7 werden wie folgt neu gegliedert: 

 

7. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 8 werden wie folgt neu gegliedert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



8. Die Entgelttatbestände unter Entgeltziffer 9 werden wie folgt neu gegliedert: 

 

 
 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese 2. Änderung des Tarifes des Kreises Herzogtum Lauenburg über die Erhebung 
privatrechtlicher Entgelte vom 15.06.2017 tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Ratzeburg, den    .Dezember 2022 Kreis Herzogtum Lauenburg 

Der Landrat 
 
 
 
Dr. Christoph Mager 
 

 


